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Zur Neufassung des Gerichtsverfassungsgesetzes

Am 1. November 1974 ist das neue Gesetz über die Ver
fassung der Gerichte der Deutschen Demokratischen Re
publik — Gerichtsverfassungsgesetz — vom 27. Septem
ber 1974 (GBl. I S. 457) in Kraft getreten. Die Neurege
lung des Gerichtsverfassungsrechts war erforderlich, 
weil mit der weiteren Entwicklung unserer Staats- und 
Gesellschaftsordnung und der damit verbundenen Stär
kung der sozialistischen Staatsmacht höhere Anforde
rungen an die Tätigkeit aller Staatsorgane und damit 
auch an die Tätigkeit der Gerichte gestellt werden, die 
das GVG von 1963 nicht mehr in vollem Umfang erfül
len konnte. Die nach dem VIII. Parteitag der SED ein
geleitete Vervollkommnung unserer Rechtsordnung, ins
besondere durch das Gesetz über den Ministerrat der 
DDR vom 16. Oktober 1972 (GBl. I S. 253) und das Ge
setz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Or
gane in der DDR vom 12. Juli 1973 (GBl. I S. 313), sowie 
die mit dem GVG von 1963 in den vergangenen 11 Jah
ren und insbesondere bei der erfolgreichen Verwirk
lichung der Politik des VIII. Parteitages gesammelten 
Erfahrungen geboten dringend, die gerichtsverfassungs
rechtlichen Bestimmungen in volle Übereinstimmung 
mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu bringen. 
Unter Beibehaltung bewährter Regelungen ist das neue 
GVG vor allem darauf gerichtet, die Kraft der sozia
listischen Gesellschaft umfassender zur Verwirklichung 
des Rechts, zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Rechtsverletzungen und zur Erziehung der Bürger zu 
gesetzmäßigem Handeln zu nutzen. Es schafft die not
wendigen rechtlichen Voraussetzungen für die weitere 
Erhöhung der Wirksamkeit der gerichtlichen Tätigkeit.

Grundsätzliche Bestimmungen 
des Gerichtsverfassungsrechts
Gegenüber dem GVG von 1963 enthält das neue GVG 
zunächst einen inhaltlich erweiterten und präzisierten 
Abschnitt mit grundsätzlichen gerichtsverfassungsrecht
lichen Bestimmungen. Hier wird deutlich, . daß das 
GVG nicht bloß organisatorische Regelungen des Ge
richtsaufbaus enthält, sondern maßgebliche Bestim
mungen der Verfassung der DDR realisiert. So erfaßt 
§ 1 GVG mit seinem Überblick über das Gerichtssystem 
der DDR in Übereinstimmung mit Art. 92 der Verfas
sung alle Rechtsprechungsorgane vom Obersten Gericht 
bis zu den gesellschaftlichen Gerichten. Gleichzeitig wie
derholt § 1 Abs. 2 GVG den Grundsatz aus Art. 101 
Abs. 2 der Verfassung, daß Ausnahmegerichte unstatt
haft sind. Dies entspricht den Leninschen Prinzipien 
der sozialistischen Gesetzlichkeit.

Die Bestimmung über den Geltungsbereich des GVG 
(§ 2) besagt, daß das GVG die Grundsätze der Recht
sprechung der staatlichen Gerichte (einschließlich Mili
tärgerichte) sowie die Aufgaben, die Zuständigkeit und 
die Organisation der Kreis- und Bezirksgerichte und des 
Obersten Gerichts regelt. Der Spezifik der Militärge
richte Rechnung tragend, hat der Nationale Verteidi
gungsrat der DDR die AO über die Aufgaben, Zustän
digkeit und Organisation der Militärgerichte — Militär
gerichtsordnung (MGO) — vom 27. September 1974 
(GBl. I S. 481) erlassen, die ebenfalls am 1. November 
1974 in Kraft getreten ist.
Das GVG regelt nicht die Grundsätze der Tätigkeit, die 
Aufgaben, die Zuständigkeit, die Organisation und die 
Arbeitsweise der Konflikt- und Schiedskommissionen. 
Für sie bleiben weiterhin das Gesetz über die gesell
schaftlichen Gerichte vom 11. Juni 1968 (GBl. I S. 229) 
sowie die SchKO und die KKO vom 4. Oktober 1968 
(GBl. I S. 299 und S. 287) Grundlage ihrer Tätigkeit.

Aufgaben der Rechtsprechung

Die in §3 GVG festgelegten Aufgaben der Rechtspre
chung basieren auf den Beschlüssen des VIII. Partei
tages der SED und widerspiegeln den erreichten Ent
wicklungsstand der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aus
gehend von der Einheit unserer sozialistischen Staats
macht, wird bestimmt, daß die Rechtsprechung und die 
damit verbundene Tätigkeit der Gerichte „zur Lösung 
der Aufgaben der sozialistischen Staatsmacht bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
beizutragen“ haben. Diese Regelung ist der grundle
gende Ausgangspunkt für alle weiteren Bestimmungen 
des GVG, aber auch für die Durchsetzung des Straf-, 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts in der Rechtspre
chung.
Besonders hervorzuheben sind die Aufgaben der Ge
richte, „die sozialistische Staats- und Gesellschaftsord
nung, die sozialistische Volkswirtschaft und das sozia
listische Eigentum vor Angriffen und Beeinträchtigun
gen zu schützen“ sowie „das sozialistische Staats- und 
Rechtsbewußtsein der Bürger zu festigen und ihre gesell
schaftliche Aktivität, Wachsamkeit und Unduldsamkeit 
gegen jegliche Rechtsverletzungen zu erhöhen“. Damit 
werden die Gerichte veranlaßt, die sich zunehmend 
entwickelnden Initiativen der Werktätigen für vorbild
liche Ordnung und Sicherheit in Betrieben und Wohn
gebieten zu unterstützen und zu fördern. Diese Initia
tiven, die das gewachsene sozialistische Bewußtsein der 
Werktätigen und die ständig enger werdende Verbin-
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